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Regierungsrat verabschiedet Nachtrag für Zusatzfinanzie-
rung von Naturgefahrenabwehrprojekten an Kantonsrat 

Der Regierungsrat hat einen Nachtrag zum Wasserbaugesetz zur Schaffung ei-
ner Zusatzfinanzierung für die Naturgefahrenabwehr an den Kantonsrat verab-
schiedet. Es soll eine Gesetzesgrundlage zur Einführung eines verhältnismässi-
gen Beitrags der Sachversicherungen an die Naturgefahrenabwehr geschaffen 
werden. Damit können jährlich zusätzlich rund 1,3 Millionen Franken für die in-
tegrale Naturgefahrenabwehr generiert werden. 

Naturgefahrenabwehrprojekte sind meistens aufwendig und teuer. Gemäss aktueller 
Planung muss der Kanton Obwalden in den nächsten Jahren rund 10 Millionen Fran-
ken pro Jahr für deren Umsetzung aufwenden. Mit diesen Geldern werden Schutz-
bauten, Schutzwaldpflege und technische Massnahmen gegen Gefahren wie Stein- 
und Blockschlag, Hochwasser, Rutschungen, Lawinen oder klimatische Gefahren fi-
nanziert. Die Finanzierung dieser Investitionen ist für den Kanton eine permanente 
Herausforderung.  

Mit der Einführung eines Beitrags der Versicherungsgesellschaften an die Naturge-
fahrenabwehr sollen die zunehmenden Finanzierungsschwierigkeiten verringert wer-
den. Ursprung des nun vorliegenden Gesetzesnachtrags war ein im März 2014 ein-
gereichter parlamentarischer Vorstoss der SVP Obwalden. 

Auswertung externe Vernehmlassung 

Im Rahmen der Vernehmlassung haben sich verschiedene politische Parteien und 
Verbände zur Vorlage geäussert. Die Auswertung der eingegangenen Stellungnah-
men hat keinen Bedarf nach wesentlichen Änderungen an der Vorlage ergeben. 

  



Gesamthöhe Versicherungssumme bestimmt Beitrag 

Der Nachtrag zum Wasserbaugesetz sieht vor, dass die privaten Versicherungsge-
sellschaften einen jährlichen Beitrag nach Massgabe ihrer Versicherungssumme an 
den Kanton leisten. Die Versicherungssumme ergibt sich aus der Gesamthöhe der 
im Kanton Obwalden abgeschlossenen Versicherungen gegen Feuer- und Elemen-
tarschäden. Pro 1 000 Franken Versicherungssumme sollen 7,5 Rappen in die kan-
tonale Naturgefahrenabwehr fliessen. Dieser Beitrag der Versicherungen soll ge-
setzlich verankert werden.  

Mehreinnahmen von rund 1,3 Millionen Franken pro Jahr 

Mit dem Nachtrag zum Wasserbaugesetz zur Schaffung einer Zusatzfinanzierung für 
die Naturgefahrenabwehr kann ab dem Jahr 2019 mit rund 1,3 Millionen Franken 
jährlichen Einnahmen gerechnet werden. Diese sind zweckgebunden und stehen 
ausschliesslich für Naturgefahrenabwehrprojekte zur Verfügung.  

Der Kantonsrat wird die Gesetzesgrundlage am 7. September 2017 beraten. 

Geschäftsunterlagen Kantonsrat: 
www.ow.ch → Behörden → Kantonsrat → Geschäft → 22.17.05 

Kontakt/Rückfragen: Donnerstag, 29. Juni 2017; 9.00 bis 9.30 Uhr 
Landstatthalter Paul Federer, Vorsteher Bau- und Raumentwicklungsdepartement 
Telefon 041 666 64 35 


